
§ 7
Fachärztliche Nachprüfung bei Einweisung durch Anordnung

(1) In der Einrichtung ist eine fachärztliche Nachprüfung der Ein
weisungsdiagnose und der Notwendigkeit der Betreuung in der Ein
richtung vorzunehmen und in den Betreuungsunterlagen zu protokol
lieren.

(2) Von dem Ergebnis der Nachprüfung sind der zuständige Staats
anwalt und der Kreisarzt sofort schriftlich in Kenntnis zu setzen.
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